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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Kordula Schulz-Asche,  
Maria Klein-Schmeink, Dr. Kirsten Kappert-Gonther, weiterer Abgeordneter  
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Drucksache 19/8951 – 

Unbesetzte Stellen in der Langzeit- und Krankenpflege  

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Die Pflege in Deutschland steht nach Ansicht der Fragesteller unter gewaltigem 
Druck. Für die steigende Zahl Pflegebedürftiger wird es immer schwieriger, 
eine passende Versorgung und Unterstützung durch gut qualifizierte Pflegefach-
kräfte zu finden. Fehlendes Pflegepersonal hat zudem direkte Auswirkungen auf 
die Arbeitssituation der Pflegekräfte, die fehlende Kolleginnen und Kollegen 
ausgleichen müssen und infolgedessen unter steigendem Arbeitsdruck leiden. 

Das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz legt den Fokus auf die Krankenhauspflege. 
Indem nur dort neue Stellen und Tarifsteigerungen komplett refinanziert wer-
den, droht eine massenhafte Abwanderung von Pflegefachkräften aus anderen 
Pflegebereichen. Das schwächt die Langzeitpflege in Pflegeeinrichtungen, die 
Rehabilitations- sowie die ambulante Pflege.  

Unter der beschriebenen Dynamik leidet auch die Attraktivität des Pflegeberu-
fes, denn nach der Pflegeausbildungs- und Prüfungsverordnung ist das Pflege-
personal-Stärkungsgesetz ein weiterer Schlag gegen die professionelle Vielfalt 
der Pflege. 

Der bundesweite Fachkräftemangel insbesondere in der stationären Langzeit-
pflege wird durch die von der Evangelischen Bank eG in Auftrag gegebene Stu-
die „Situation der Pflegewirtschaft in Deutschland: eine Bestandsaufnahme“ be-
stätigt. 60 Prozent der Einrichtungen haben demnach unbesetzte Stellen. 32 Pro-
zent haben in der Folge einen Belegungsstopp verhängt. 

Die Studie „Pflege-Thermometer 2018“ des Deutschen Instituts für Pflegefor-
schung (DIP) bescheinigte bereits 2018 einen Personalmangel. Die Besetzung 
freier Stellen sei nur lokal begrenzt möglich und stelle eine regionale Heraus-
forderung dar. Mitarbeitende seien bereit, maximal 20 Kilometer von ihrem 
Wohnort zur Arbeitsstätte zu fahren und nicht geneigt, für die Arbeit umzuzie-
hen. Unter anderem letzteres zeigt aus Sicht der Fragesteller, wie notwendig 
regionale, auf die Landkreise heruntergebrochene Analysen sind, um vor Ort 
zielgenaue Lösungsansätze zu erarbeiten. 
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1. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Personalbedarf im 
Sinne von unbesetzten Stellen (bitte nach Bundesländern aufschlüsseln) 

a) in der Altenpflege generell, 

b) von Altenpflegefachkräften und 

c) von Altenpflegehelferinnen bzw. Altenpflegehelfern? 

Nach Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) gab es im Jahres-
durchschnitt 2018 rund 24 000 bei den Agenturen für Arbeit und Jobcentern ge-
meldete Arbeitsstellen in der Altenpflege (Berufsgruppe 821 „Altenpflege“ der 
Klassifikation der Berufe 2010 (KldB 2010)), darunter waren rund 15 000 Ar-
beitsstellen für das Anforderungsniveau Fachkraft oder Spezialist sowie rund 
9 000 Arbeitsstellen für Altenpflegehelfer/innen. Weitere Ergebnisse nach Bun-
desländern können Tabelle 1 entnommen werden. 

 

2. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung das Verhältnis von arbeits-
losen Fachkräften und Spezialistinnen und Spezialisten zu gemeldeten offe-
nen Stellen in der Altenpflege (bitte nach Bundesländern aufschlüsseln)? 

Werden die gemeldeten Arbeitsstellen in Relation zu den arbeitslosen Personen 
mit entsprechendem Zielberuf gesetzt, dann kommen nach Angaben der Statistik 
der BA auf 100 gemeldete Arbeitsstellen in der Altenpflege (Anforderungsniveau 
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Fachkraft oder Spezialist) 19 arbeitslose Altenpflegefachkräfte bzw. Altenpfle-
gespezialisten. Weitere Ergebnisse nach Bundesländern können Tabelle 2 ent-
nommen werden. 

 

3. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung die Arbeitslosenquote in 
der Altenpflege (bitte nach Bundesländern aufschlüsseln)? 

Berufsspezifische Arbeitslosenquoten veröffentlicht die BA standardmäßig in ih-
rem Internetangebot. Die Veröffentlichung „Berufsspezifische Arbeitslosenquo-
ten – Deutschland und Länder (Jahreszahlen)“ kann unter folgendem Link abge-
rufen werden: https://statistik.arbeitsagentur.de/nn_31892/SiteGlobals/Forms/ 
Rubrikensuche/Rubrikensuche_Form.html?view=processForm&pageLocale=de 
&topicId=1530080.  
Demnach betrug im Jahr 2018 die Arbeitslosenquote in der Altenpflege über alle 
Anforderungsniveaus hinweg 5,1 Prozent. Eine Differenzierung nach Bundeslän-
dern und Anforderungsniveau kann der genannten Veröffentlichung entnommen 
werden. Es wird auf die methodischen Hinweise der genannten Publikation ver-
wiesen. 
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4. Wie hoch ist nach Einschätzung der Bundesregierung die Zahl der der Ar-
beitsagentur nicht gemeldeten offenen Stellen im Bereich Altenpflege? 

Es wird auf die Antwort zu Frage 8 verwiesen. 

5. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Personalbedarf im 
Sinne von unbesetzten Stellen (bitte nach Bundesländern aufschlüsseln) 

a) in der Krankenpflege (inkl. Kinderkrankenpflege) generell, 

b) von Fachkräften in der Krankenpflege und 

c) von Hilfskräften in der Krankenpflege? 

Im Jahresdurchschnitt 2018 gab es nach Angaben der Statistik der BA rund 
13 000 bei den Agenturen für Arbeit und Jobcentern gemeldete Arbeitsstellen in 
der Krankenpflege, darunter waren rund 12 000 Arbeitsstellen für das Anforde-
rungsniveau Fachkraft oder Spezialist sowie rund 1 500 Arbeitsstellen für Kran-
kenpflegehelfer/-innen.  

Zu den Berufen der Krankenpflege werden folgende Berufsuntergruppen der 
KldB 2010 subsumiert: 8130 „Gesundheits- und Krankenpflege“, 8 131 „Fach-
krankenpflege“, 8 132 „Fachkinderkrankenpflege“, 8 133 „Operationstechnische 
Assistenz“ und 8 138 „Gesundheits- und Krankenpflege ohne weitere Spezifizie-
rung“. Weitere Ergebnisse nach Bundesländern können Tabelle 3 entnommen 
werden. 
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6. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung das Verhältnis von arbeits-
losen Fachkräften und Spezialistinnen und Spezialisten zu gemeldeten offe-
nen Stellen in der Krankenpflege (bitte nach Bundesländern aufschlüsseln)? 

Werden die gemeldeten Arbeitsstellen in Relation zu den arbeitslosen Personen 
mit entsprechendem Zielberuf gesetzt, dann kommen nach Angaben der Statistik 
der BA auf 100 gemeldete Arbeitsstellen in der Krankenpflege (Anforderungsni-
veau Fachkraft oder Spezialist) 37 arbeitslose Krankenpflegefachkräfte bzw. 
Krankenpflegespezialisten. Weitere Ergebnisse nach Bundesländern können Ta-
belle 4 entnommen werden. 

 

7. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung die Arbeitslosenquote in 
der Krankenpflege (bitte nach Bundesländern aufschlüsseln)? 

Berufsspezifische Arbeitslosenquoten veröffentlicht die Bundesagentur für Ar-
beit standardmäßig in ihrem Internetangebot (siehe Antwort zu Frage 3). 

Demnach betrug im Jahr 2018 die Arbeitslosenquote in der Berufsgruppe 813 
„Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe“ über alle 
Anforderungsniveaus hinweg 1 Prozent. Eine Differenzierung nach Bundeslän-
dern kann der genannten Veröffentlichung entnommen werden. Berufsspezifi-
sche Arbeitslosenquoten für Berufsuntergruppen, die zur Abgrenzung der Kran-
kenpflegeberufe in der Antwort zu den Fragen 5 und 6 verwendet wurden, liegen 
nicht vor. 
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8. Wie hoch ist nach Einschätzung der Bundesregierung die Zahl der der Ar-
beitsagentur nicht gemeldeten offenen Stellen im Bereich Krankenpflege? 

Die Fragen 4 und 8 werden gemeinsam beantwortet. 

Der Bundesregierung liegen diesbezüglich keine konkreten Erkenntnisse von. 
Bezogen auf das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot werden der BA fast die 
Hälfte aller Arbeitsstellen gemeldet. Die Meldequote kann sich jedoch nach Be-
rufen und Wirtschaftszweigen stark unterscheiden. Insbesondere aufgrund der 
ausgeprägten Engpasssituation bei Berufen der Alten- und Krankenpflege ist ein 
Rückschluss auf das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot in der Alten- und 
Krankenpflege nicht möglich.  

9. Für welche Regionen liegen nach Kenntnis der Bundesregierung repräsenta-
tive regionale Analysen von anderen Organisationen (z. B. von Krankenkas-
sen) ab dem Jahr 2016 zur Alten- und Krankenpflege vor? 

Nach Kenntnis der Bundesregierung existieren ab dem Jahr 2016 folgende Stu-
dien zum regionalen Fachkräftebedarf in der Alten- und Krankenpflege: 

 Im Jahr 2016 veröffentlichte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) den Regionalbericht „Der Pflegearbeitsmarkt in Sachsen-An-
halt“, in dem die Ergebnisse einer Modellrechnung zur Zahl der benötigten 
Pflegearbeitskräfte bis zum Jahr 2030 dargestellt werden. 

 Im Hessischen Pflegemonitor, einem Projekt des Hessisches Ministerium für 
Soziales und Integration und dem Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur 
(IWAK), wird der zukünftige Bedarf an Pflegefachkräften in der Altenhilfe bis 
zum Jahr 2030 bzw. bis zum Jahr 2035 auf Kreisebene ausgewiesen. 

 Das Gutachten „Gesundheitsberufe-Monitoring und Bedarfsvorausschätzung 
für den Fachkräftebedarf in ausgewählten Gesundheitsberufen im Land Bre-
men“ aus dem Jahr 2017 stellt den prognostizierten Bedarf der einbezogenen 
Gesundheitsberufe bis zum Jahr 2035 dar sowie die Entwicklung des Angebo-
tes unter Berücksichtigung verschiedener Szenarien. 

10. Hat das Statistische Bundesamt die Prüfung eines regional differenzierten 
Monitorings des Gesundheitspersonals (Antwort auf Bundestagsdrucksache 
19/1803) abgeschlossen?  

Wenn ja, mit welchem Ergebnis?  

Wenn nein, warum nicht? 

Die Prüfung durch das Statistische Bundesamt befindet sich derzeit in der finalen 
Phase. Die Ergebnisse werden Ende Juni 2019 erwartet. Inwiefern diese Ergeb-
nisse öffentlich zugänglich gemacht werden können, hängt insbesondere von da-
tenschutzrechtlichen Prüfungen ab. Eine regionale Differenzierung der Auswer-
tung führt bei einigen Fragestellungen und Regionen zu entsprechend kleinen 
Fallzahlen, die die datenschutzrechtliche Freigabe erschweren. Perspektivisch 
können die hierbei gewonnenen Erkenntnisse über die regionale Verteilung der 
Pflegekräfte und dem Pflegebedarf eine gezielte und wirkungsvolle Umsetzung 
pflegepolitischer Maßnahmen unterstützen. 
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